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Hameln, im April 2024 

 

 

Betriebspraktikum vom 06. bis zum 24. Januar 2025 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Bereitstellung eines Praktikumsplatzes. 
 
Das in der Jahrgangsstufe 11 durchgeführte Betriebspraktikum ist ein zentraler Bestandteil des fächer- 
und jahrgangsübergreifenden Gesamtkonzepts der Studien- und Berufsorientierung am Viktoria-Luise-
Gymnasium. Es soll unseren Schüler*innen die notwendige Handlungs- und Entscheidungskompetenz 
vermitteln, um nach dem Abitur eine sinnvolle Berufswahl- und Studienplatzentscheidung treffen zu 
können.  
 
Damit die Schüler*innen die Zeit des Betriebspraktikums sinnvoll nutzen können, ist es uns wichtig, 
dass ihnen Tätigkeiten zugewiesen werden, die mit möglichst vielseitigen Einblicken in die Arbeitswelt 
verbunden sind, und dass sie am jeweiligen Arbeitsplatz gut betreut werden.  
 
Das Betriebspraktikum sollte daher aus schulischer Sicht unter sozialen, funktionalen und berufsorien-
tierenden Aspekten durchgeführt werden. Die Schüler*innen sollen die Situation des arbeitenden 
Menschen und Berufe in ihren individuellen Anforderungen wie auch in ihrer gesellschaftlichen Bedeu-
tung kennenlernen. 
 
Vor dem Praktikum werden in der Schule die notwendigen allgemeinen Sachkenntnisse erarbeitet. Die 
Schüler*innen verknüpfen in ihrem Praktikumsbericht dieses theoretische Wissen mit Beobachtungen 
und Erfahrungen aus dem Praktikum. Darüber hinaus werden die gewonnenen Informationen und Er-
fahrungen im Unterricht gemeinsam reflektiert.  
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Natürlich kann die Vorbereitung in der Schule nicht die Einweisung in den einzelnen Betrieb und den 
jeweiligen Arbeitsplatz ersetzen. Wir bitten deshalb Sie als betriebliche Betreuer*innen, den Prakti-
kant*innen zu Beginn des Praktikums das notwendige Sach- und Informationswissen sowie die Unfall-
verhütungsvorschriften für die Arbeit in Ihrem Betrieb zu vermitteln und sie über die Rechte und Pflich-
ten von Arbeitnehmer*innen zu informieren.  
 
Erfahrungsgemäß benötigen die Schüler*innen auch Hilfe bei der Erledigung ihrer schulischen Arbeits-
aufträge. Ein möglichst vielseitiger Einsatz im Rahmen der Möglichkeiten des jeweiligen Betriebes ist 
erwünscht. 
Die zuständigen Fachlehrkräfte des Viktoria-Luise-Gymnasiums werden die Schüler*innen im Betrieb 
besuchen und stehen Ihnen dann auch für einen Informationsaustausch gern zur Verfügung. 

--------------- 
 
Nachfolgend die wichtigsten Bestimmungen des Erlasses zur Durchführung von Betriebspraktika: 
 
Nach den Richtlinien zur Durchführung von Betriebspraktika sollen die Praktikant*innen 6 bis 8 Stun-
den täglich an 5 Arbeitstagen in der Woche mit für sie geeigneten Tätigkeiten beschäftigt werden, um 
Einblicke in ausgewählte Bereiche der Arbeits- und Wirtschaftswelt zu gewinnen. 
 
Nur für ganz wenige Tätigkeiten (Küchen, Lebensmittel o. ä.) sind besondere Untersuchungen erfor-
derlich, die über die Schule durch das Gesundheitsamt veranlasst werden. Vor Aufnahme einer Tätig-
keit in einer Gemeinschaftseinrichtung (Kinderkrippen, Schulen etc.) ist entsprechend § 35 des IfSG 
eine Belehrung über die gesundheitlichen Anforderungen vor erstmaliger Aufnahme der Tätigkeit 
durch die Praktikumseinrichtung erforderlich. 
 
Die Praktikant*innen unterliegen während des Betriebspraktikums der Betriebsordnung. Sie haben 
sich mit den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften des Betriebes vertraut zu machen, Schule und 
Betrieb bei Krankheit zu benachrichtigen und den Weisungen der betrieblichen Praktikumsbe-
treuer*innen Folge zu leisten. 
 
Für die Dauer des Betriebspraktikums unterliegen die Schüler*innen wie beim Schulbesuch der gesetz-
lichen Unfallversicherung. Außerdem wird den Schüler*innen durch den Kommunalen Schadensaus-
gleich Hannover im Rahmen seiner Bestimmungen Deckungsschutz für Haftpflicht- und Sachschäden 
gewährt. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 _______________________________ 
           S. Hegenbarth-Eimer, OStR‘ 
      Praktikumsbeauftragte der Schule 


